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Gegenüberstellung der Änderungen 
(Änderungen fett gedruckt und unterstrichen) 
    

Alt Neu Bemerkung 
§ 14 

 
Migrationsrat 

 
(1) Anstelle des in § 27 GO NRW vorgesehenen 

Ausländerbeirates wird ein Migrationsrat gebil-
det, der die besonderen Interessen der nicht-
deutschen Bevölkerung Bielefelds vertritt. Der 
Migrationsrat hat insbesondere die Möglichkeit, 
sich an allen wichtigen Angelegenheiten, die 
die Interessen der Migrantinnen und Migranten 
berühren, zu beteiligen. Er kann zu allen, die 
Migrantinnen und Migranten als solche betref-
fenden Angelegenheiten Vorschläge machen 
und Anregungen unterbreiten. Er hat die Mög-
lichkeit einer eigenständigen Öffentlichkeitsar-
beit. 

 
(2) Der Migrationsrat besteht aus insgesamt 21 

stimmberechtigten Mitgliedern. 14 stimmbe-
rechtigte Mitglieder und ihre persönlichen 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter werden 
durch Urwahl, 7 Mitglieder mit Stimmrecht und 
ihre persönlichen Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter werden vom Rat gewählt (Ratsmit-
glieder bzw. sachkundige Bürger/-innen).  
Die für die Rechtsstellung der Mitglieder des 
Ausländerbeirates in § 27 Abs. 7 GO NRW 
aufgezählten Vorschriften gelten auch für die 
Mitglieder des Migrationsrates, sofern diese 
nicht Ratsmitglieder sind; die Rechtsstellung 
der Ratsmitglieder bleibt unberührt. 

 

§ 14 
 

Integrationsrat 
 
(1) Es wird ein Integrationsrat gebildet, der die 

besonderen Interessen der nichtdeutschen Be-
völkerung Bielefelds vertritt. Der Integrationsrat 
hat insbesondere die Möglichkeit, sich an allen 
wichtigen Angelegenheiten, die die Interessen 
der Migrantinnen und Migranten berühren, zu 
beteiligen. Er kann zu allen, die Migrantinnen 
und Migranten als solche betreffenden Angele-
genheiten Vorschläge machen und Anregungen 
unterbreiten. Er hat die Möglichkeit einer eigen-
ständigen Öffentlichkeitsarbeit. 

 
 
 
(2) Der Integrationsrat besteht aus insgesamt 25 

stimmberechtigten Mitgliedern. 17 stimmberech-
tigte Mitglieder und ihre persönlichen Stellvertre-
terinnen und Stellvertreter werden durch Ur-
wahl, 8 Mitglieder mit Stimmrecht und ihre per-
sönlichen Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
werden vom Rat gewählt (Ratsmitglieder bzw. 
sachkundige Bürger/-innen). 
Die für die Rechtsstellung der Mitglieder des 
Ausländerbeirates in § 27 Abs. 7 GO NRW auf-
gezählten Vorschriften gelten auch für die Mit-
glieder des Migrationsrates, sofern diese nicht 
Ratsmitglieder sind; die Rechtsstellung der 
Ratsmitglieder bleibt unberührt. 

 

 
 
Neue Bezeichnung laut Neufassung § 27 GO NRW 
 
§ 27 Abs. 1, Satz 1 GO NRW: 
„In einer Gemeinde, in der mindestens 5.000 ausländi-
sche Einwohner ihre Hauptwohnung haben, ist ein Integ-
rationsrat zu bilden.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erhöhung der Mitgliederzahl 
 
 
 
 
§ 27 Abs. 1 Satz 4 GO NRW verlangt Ratsmitglie-
der: 
„Der Integrationsrat wird gebildet, in dem die Mitglieder 
nach Absatz 2 Satz 1 gewählt werden und die vom Rat 
nach Absatz 2 Satz 3 bestellten Ratsmitglieder hinzutre-
ten.“ 
Der letzte Satz kann entfallen, da in Bielefeld keine 
Abweichung von der GO NRW besteht. 
 



(3) Auf Antrag des Migrationsrates ist eine Anre-
gung oder Stellungnahme des Migrationsrates 
dem Rat, einer Bezirksvertretung oder einem 
Ausschuss vorzulegen. Die/Der Vorsitzende 
des Migrationsrates oder ein anderes vom 
Migrationsrat benanntes Mitglied ist berechtigt, 
bei der Beratung dieser Angelegenheit an der 
Sitzung teilzunehmen; auf ihr/sein Verlangen 
ist ihr/ihm dazu das Wort zu erteilen. 

 
 
(4) Der Migrationsrat soll zu Fragen, die ihm vom 

Rat, einem Ausschuss, einer Bezirksvertre-
tung, von der Oberbürgermeisterin oder vom 
Oberbürgermeister vorgelegt werden, Stellung 
nehmen.  

 
(5) Die Oberbürgermeisterin oder der Oberbür-

germeister leitet alle Vorlagen und Anträge, die 
die besonderen Interessen der ausländischen 
Einwohnerinnen und Einwohner berühren kön-
nen, vor der Beratung im Rat, in Ausschüssen 
oder Bezirksvertretungen über das Interkultu-
relle Büro dem Migrationsrat zur Behandlung 
zu. Ausschüsse und Bezirksvertretungen bera-
ten diesen Punkt in der Regel erst, wenn dem 
Migrationsrat mindestens 14 Tage Zeit zur 
Stellungnahme gegeben worden ist. 

 
 
(6) Der Migrationsrat kann Fragen an die Ober-

bürgermeisterin oder den Oberbürgermeister 
richten. Diese sind wie Anfragen gemäß Ge-
schäftsordnung des Rates zu behandeln und in 
der nächsten Sitzung des Migrationsrates zu 
beantworten. 

 
 
 

(3) Auf Antrag des Integrationsrates ist eine Anre-
gung oder Stellungnahme des Integrationsra-
tes dem Rat, einer Bezirksvertretung oder ei-
nem Ausschuss vorzulegen. Die/Der Vorsitzen-
de des Integrationsrates oder ein anderes vom 
Integrationsrat benanntes Mitglied ist berech-
tigt, bei der Beratung dieser Angelegenheit an 
der Sitzung teilzunehmen; auf ihr/sein Verlan-
gen ist ihr/ihm dazu das Wort zu erteilen. 

 
(4) Der Integrationsrat soll zu Fragen, die ihm vom 

Rat, einem Ausschuss, einer Bezirksvertretung, 
von der Oberbürgermeisterin oder vom Ober-
bürgermeister vorgelegt werden, Stellung neh-
men.  

 
(5) Die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürger-

meister leitet alle Vorlagen und Anträge, die die 
besonderen Interessen der ausländischen Ein-
wohnerinnen und Einwohner berühren können, 
vor der Beratung im Rat, in Ausschüssen oder 
Bezirksvertretungen über das Amt für Integra-
tion und kulturelle Angelegenheiten dem In-
tegrationsrat zur Behandlung zu. Ausschüsse 
und Bezirksvertretungen beraten diesen Punkt 
in der Regel erst, wenn dem Integrationsrat 
mindestens einen Monat Zeit zur Stellungnah-
me gegeben worden ist. 

 
 
(6) Der Integrationsrat kann Fragen an die Ober-

bürgermeisterin oder den Oberbürgermeister 
richten. Diese sind wie Anfragen gemäß Ge-
schäftsordnung des Rates zu behandeln und in 
der nächsten Sitzung des Integrationsrates zu 
beantworten. 

 
 
 

§ 27 Abs. 8 Satz 2und 3 GO NRW: 
„Auf Antrag des Integrationsrates oder Integrationsaus-
schusses ist eine Anregung oder Stellungnahme des 
Integrationsrates oder Integrationsausschusses dem Rat, 
einer Bezirksvertretung oder einem Ausschuss vorzule-
gen. Der Vorsitzende des Integrationsrates oder Integra-
tionsausschusses oder ein anderes vom Integrationsrat 
oder Integrationsausschuss benanntes Mitglied ist be-
rechtigt, bei der Beratung dieser Angelegenheit an der 
Sitzung teilzunehmen; auf sein Verlangen ist ihm dazu 
das Wort zu erteilen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 27 Abs. 9 GO NRW: 
„Der Integrationsrat …soll zu Fragen, die ihm vom Rat, 
einem Ausschuss, einer Bezirksvertretung oder vom 
Bürgermeister vorgelegt werden, Stellung nehmen.“  
Redaktionelle Änderung der Amtsbezeichnung 
 
Anpassung an den Sitzungsrhythmus des Intergra-
tionsrates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(7) Über die dem Migrationsrat zur Erledigung 
seiner Aufgaben zur Verfügung zu stellenden 
Mittel wird im Rahmen des Haushaltsplanes 
entschieden. Der Migrationsrat kann dazu Vor-
schläge und Anregungen geben. 

 
(8) Weitere Einzelheiten zum Migrationsrat erge-

ben sich aus der Satzung und der Wahlord-
nung für den Migrationsrat. 
Die Regelungen der Geschäftsordnung des 
Rates hinsichtlich der Ausschüsse gelten ana-
log für den Migrationsrat.  

 
(9) Die Oberbürgermeisterin/Der Oberbürger-

meister (Interkulturelles Büro) führt die Ge-
schäfte des Migrationsrates. 

 
 

(7) Über die dem Integrationsrat zur Erledigung 
seiner Aufgaben zur Verfügung zu stellenden 
Mittel wird im Rahmen des Haushaltsplanes 
entschieden. Der Integrationsrat kann dazu 
Vorschläge und Anregungen geben. 

 
(8) Weitere Einzelheiten zum Integrationsrat erge-

ben sich aus der Satzung und der Wahlordnung 
für den Integrationsrat. 
Die Regelungen der Geschäftsordnung des Ra-
tes hinsichtlich der Ausschüsse gelten analog 
für den Integrationsrat.  

 
(9) Die Oberbürgermeisterin/Der Oberbürgermeis-

ter (Amt für Integration und kulturelle Ange-
legenheiten) führt die Geschäfte des Integrati-
onsrates. 

 
 

§ 27 Abs. 10 GO NRW: 
„Dem Integrationsrat oder Integrationsausschuss sind die 
zur Erledigung seiner Aufgaben erforderlichen Mittel zur 
Verfügung zu stellen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionelle Änderung der Amtsbezeichnung 
 
 
 

 


